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Vorwort

Die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit hat innerhalb der letzten drei 
Jahrzehnte eine überragende Bedeutung für den internationalen Wirtschaftsver-
kehr erlangt. Diese Entwicklung basiert auf dem weitgehend reibungslos funktio-
nierenden Vollstreckungssystem des New Yorker UN-Übereinkommens zur An-
erkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche aus dem Jahr 1958. 
In der Vergangenheit hat sich allerdings gezeigt, dass die von diesem Überein-
kommen akzeptierte Möglichkeit des Ursprungsstaats, den auf seinem Territo-
rium ergangenen Schiedsspruch zu annulieren, auch die Möglichkeit des Rechts-
missbrauchs mit sich bringt. Dennoch werden von der deutschen Rechtsprechung 
aufgehobene ausländische Schiedssprüche beinahe einem Automatismus folgend 
aus dogmatischen Gründen als „rechtliches nullum“ betrachtet und dementspre-
chend nicht vollstreckt. Diese Arbeit, die im Oktober 2015 von der Juristischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum als Dissertationsschrift angenommen wor-
den ist, will aufzeigen, dass sich diese Rechtsprechung weder zwingend aus dem 
Text des Vollstreckungsübereinkommens ergibt, noch mit verfassungs- und völker-
rechtlichen Erwägungen vereinbar ist. Rechtsprechung und Literatur konnten da-
bei im Wesentlichen bis einschließlich Juni 2014 Berücksichtigung finden.

Mein besonderer und tiefempfundener Dank gebührt zu allererst meiner ver-
ehrten Lehrerin, Frau Prof. Dr. Adelheid Puttler, LL. M. (University of Chicago) 
für die persönliche und wissenschaftliche Förderung und Unterstützung, die sie 
mir stets zur Bewältigung während der gesamten Promotionsphase hat zukommen 
lassen. Mein großer und herzlicher Dank gebührt ebenso Herrn Prof. Dr. Hans-
Joachim Heintze für die freundliche Bereitschaft, das Zweitgutachten zu über-
nehmen und dessen sehr rasche Erstellung, ebenso wie für die wissenschaftliche 
Förderung im Bereich des humanitären Völkerrechts. Herrn Prof. Dr. Pierre Thiel-
börger, LL. M. danke ich herzlich für die Bereitschaft, als Prüfer im Rigorosum 
einzuspringen.

Ebenso schulde ich Herrn Rechtsanwalt Dr. Achim Doerfer meinen herzlichen 
Dank für die Heranführung an das Thema im Rahmen meiner Tätigkeit als Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter in seiner Rechtsanwaltskanzlei in Göttingen und die 
Anregung, eine Dissertation über dieses Thema anzufertigen. Ich danke außer-
dem ganz besonders herzlich Herrn Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll für die uneinge-
schränkte Unterstützung und Betreuung dieses Projektes an der Georg-August-
Universität Göttingen.

Außerdem gebührt mein großer und herzlicher Dank meinen Kolleginnen und 
Kollegen am Bochumer Lehrstuhl, mit denen ich viele anregende und interessante  
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wissenschaftliche Gespräche und Diskussionen zu meinem Thema nicht nur im 
Rahmen von Doktorandensemiaren führen konnte. Ich danke daher ganz herzlich  
insbesondere Frau Ass. iur. Kirsti Nele Brinkmann, Frau Ass. iur. Leyla  Davarnejad, 
Frau Ass. iur. Silke Hattendorff, LL. M. (Wellington), Frau Dipl.-Jur. Alexandra  
Jannowski, Frau Rechtsanwältin Véronique Joly-Müller (insbesondere für die 
sprachliche Unterstützung für den französischen Text des UN-Übereinkommens),  
Frau Rechtsanwältin Isabella Risini, LL. M. (Chicago-Kent), Herrn Dipl.-Jur. 
Benjamin Böhm, Herrn Ass. iur. Norman Heenemann und Herrn Dipl.-Jur. 
Sebas tian Wuschka für die gemeinsamen Bochumer Jahre. Außerdem gebührt 
Frau Gönül Akbal, Frau Dipl.-Jur. Katharina Bleiker (nicht nur für die „Ent-
deckung“ des Hamburger Kaffeestreits), und Herrn Frank Schneider für die Hilfe 
bei der Literaturrecherche und die vielfältige technische Unterstützung mein  
großer und herzlicher Dank.

Ich danke außerdem ganz besonders herzlich Herrn Prof. Dr. Karsten Nowrot, 
LL. M. (Indiana) und Frau Ass. iur. Britta Struckmeyer-Öner für die stets gewährte 
Unterstützung und Verständnis in der Endphase des Projektes an der Universität 
Hamburg! Für die Hilfe bei der Publikationsvorbereitung bin ich gerne Frau Janne 
Harder und Herrn Lukas Stepputat zu großem Dank verpflichtet. 

Nicht zuletzt möchte ich meiner Familie danken, insbesondere meinen Eltern, 
für die stets gewährte Unterstützung und natürlich der Person, die ohne Zweifel am 
meisten unter den Strapazen und Widrigkeiten der Erstellung dieser Arbeit zu lei-
den hatte, meiner Ehefrau Lena.

Lübeck, im Dezember 2015 Felix Boor
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Kapitel 1 

Das Rechtsproblem aus deutscher  
und internationaler Sicht

A. Einführung

I. Das Anerkennungs- und Vollstreckungssystem  
von aufgehobenen Schiedssprüchen

1. Das New Yorker UN-Übereinkommen von 1958

Die unbestreitbar größte Errungenschaft der internationalen privaten Schieds-
gerichtsbarkeit ist das Internationale Anerkennungs- und Vollstreckungssystem 
des New Yorker UN-Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Schiedssprüche vom 10.06.19581 (UN-Übereinkommen).2 Dieses 
sieht für ausländische Schiedssprüche3 im Vollstreckungsstaat gem. Art.  III eine 
weitgehende Anerkennungs- und Vollstreckungsverpflichtung4 bzw. im Rahmen 
der „Meistbegünstigungsklausel“ des Art. VII Abs. 1 für den Schiedsgläubiger die 
Anwendung des für ihn günstigsten Rechts vor5. Es enthält damit einen internatio-
nalen Mindeststandard an Rechtssicherheit für den Schiedsgläubiger, ohne den die 
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten in 

 1 Engl.: Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, BGBl. 
1958 II, S. 122.
 2 Born, S. 706 f.; Lelutiu, American Rev. of Int’l Arbitration 14 (2003), S. 345 (350); Reisman/ 
Richardson, in: van den Berg (Hrsg.), Arbitration – The Next Fifty Years, S. 21.
 3 Gemäß Art. I Abs. 1 S. 1 UN-Übereinkommen ist ein „ausländischer Schiedsspruch“ der-
jenige, der in einem anderen Staat als dem Anerkennungs- und Vollstreckungsstaat als Folge 
einer Streitigkeit zwischen natürlichen oder juristischen Personen ergangen ist.
 4 Article III: Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce  
them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, 
under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed more 
 onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral 
awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement 
of domestic arbitral awards.
 5 Article VII Abs. 1: „The provisions of the present Convention shall not affect the validity 
of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral 
awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he 
may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the 
law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.“
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einem weit geringeren Maße erfolgreich gewesen wäre.6 Das UN-Übereinkommen 
hat damit das bisher vollstreckungsfreundlichste Rechtsschutzsystem für den in-
ternationalen Wirtschaftsverkehr geschaffen. Ein ausländischer Schiedsspruch ist 
nunmehr regelmäßig viel leichter in den Mitgliedstaaten des Übereinkommens zu 
vollstrecken als ein staatliches Urteil.7

Von einer Anerkennung und Vollstreckung darf aber dann abgesehen werden, 
wenn ein Vollstreckungshindernis nach den Regeln des Art. V UN-Übereinkom-
men vorliegt. Davon sind ca. 10 % aller internationalen Schiedssprüche betrof-
fen.8 Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Schiedsspruch im Sitzstaat9 des 
Schiedsgerichts aufgehoben worden ist. Obwohl das UN-Übereinkommen in die-
sen Fällen nach Art. V Abs. 1 lit. e) UN-Übereinkommen10 dem Vollstreckungs-
staat ein Ermessen einräumt, ob er den aufgehobenen Schiedsspruch anerkennt 
und vollstrecken lässt oder die Anerkennung verweigert, gehen die deutschen Ge-
richte aus dogmatischen Gründen davon aus, dass ein aufgehobener Schiedsspruch 
aufgrund der Verwurzelung in der Rechtsordnung des Ursprungsstaates ein „recht-
liches nullum“ darstellt, sodass eine Anerkennung und Vollstreckung auf deut-
schem Boden nicht mehr möglich ist.

Nur wenn Art.  IX des Genfer Europäischen Übereinkommens zur Handels-
schiedsgerichtsbarkeit von 1961 zur Anwendung kommt, der bestimmte Auf-
hebungsgründe als Vollstreckungshindernisse ausdrücklich ausschließt, sei aus 
deutscher Sicht ein anderes Ergebnis denkbar.

2. Das Genfer Europäische Übereinkommen von 1961

Der auf dem Art. V Abs. 1 lit. e) UN-Übereinkommen basierende Art. IX Abs. 1 
Genfer Europäisches Übereinkommen zur Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 
21.04.1961 (Eu-Übereinkommen/EuÜ)11, das in Ergänzung zum UN-Überein-

 6 Ban, Rede v. 01.02.2008 zum 50-jährigen Bestehen des UN-Übereinkommens, UN-Doc. 
SG/SM/11397/L/T/4409; Cardenas, S. 15; Drohozal, Am.Rev.Int.’l Arb. 11(2000), S. 451 (466).
 7 Alfons, S. 18; Briner, S. 9; Smit, Am. Rev. Int’l. Arb. 18 (2007), S. 297.
 8 Van den Berg, ICC Bulletin 18/2 (2007), S. 35.
 9 Mit Sitz- oder Ursprungsstaat soll im Folgenden der Staat bezeichnet werden, auf dessen 
Gebiet der Schiedsspruch erlassen worden ist. Es ist dabei nicht relevant, welches Recht der 
Schiedsentscheidung zugrunde gelegt worden ist. Gemäß Art. V Abs. 1 lit. e) UN-Übereinkom-
men ist die Aufhebung im Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren (Exequatur-Verfahren) 
nur dann relevant, wenn sie im Sitzstaat durch die nach dortigem nationalen Recht zuständige 
Behörde vorgenommen worden ist.
 10 Article V Abs. 1 lit. e): „Recognition and enforcement of the award may be refused, at the 
request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent 
 authority where recognition and enforcement is sought, proof that: […] (e) the Award has not 
yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority 
of the country in which […] that award was made.“
 11 Engl.: European Convention on International Commercial Arbitration v. 21.04.1961, BGBl. 
1964 II S. 426.
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kommen für Ost-West-Handel zwischen europäischen Staaten geschlossen worden 
ist, zählt die zulässigen Gründe für die Aufhebung eines Schiedsspruchs abschlie-
ßend auf (nicht zustande gekommene Schiedsabrede, unverschuldete Säumnis des 
Schiedsbeklagten, ultra vires-Entscheidung des Schiedsgerichts, fehlerhafte Zu-
sammensetzung des Schiedsgerichts bzw. Verfahrensfehler, der nicht mehr durch 
die Schiedsabrede gedeckt wird).12 Alle anderen Aufhebungsgründe dürfen nach 
dieser Bestimmung nicht als Vollstreckungshindernis beachtet werden.

Es mag überraschen, dass 1961, also bereits drei Jahre nach dem Abschluss der 
New Yorker Konferenz mit dem Europäischen Übereinkommen ein Ergänzungs-
übereinkommen zum UN-Übereinkommen geschaffen worden ist. Diese zeitliche 
Nähe erklärt sich dadurch, dass zeitgleich mit dem Vorschlag des Wirtschafts- und 
Sozialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC) zum New Yorker UN-Übereinkom-
men die UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) anlässlich der dort geführ-
ten Gespräche über den Ost-West-Handel ein Europäisches Übereinkommen zur 
Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit vorgeschlagen hatte.13 Im Gegensatz zu den 
New Yorker Verhandlungen war jedoch die Konferenz in Genf vom gegenseitigen 
Misstrauen der Mitgliedstaaten der in statu nascendi begriffenen Euro päischen 
Wirtschaftsgemeinschaft14 auf der einen Seite und des Ostblocks auf der ande-
ren Seite geprägt, sodass die Verhandlungen wesentlich mehr Zeit in Anspruch ge-
nommen haben.15 Letztlich ist das Europäische Überkommen Ergebnis des vor-
herrschenden Misstrauens während der Ära des beginnenden Ost-West-Konflikts. 
Es ist erkennbar von dem Gedanken getragen, dass ein ausländisches Aufhebungs-
verfahren auch für nationale Zwecke missbraucht werden könnte. Deshalb war den 
Vertragsstaaten daran gelegen, einen internationalen Standard für anerkennungs-
fähige Aufhebungsgründe zu etablieren.

Im Gegensatz zu dem UN-Übereinkommen sind dem Europäischen Überein-
kommen tatsächlich nur europäische Staaten beigetreten.16 Gemäß Art.  I Abs. 1 
Eu-Übereinkommen ist es nur auf Schiedsabreden und die darauf basierenden Ver-
fahren anwendbar, wenn beide Schiedsparteien ihren Sitz bzw. Wohnort in unter-
schiedlichen Mitgliedstaaten des Europäischen Übereinkommens haben. Trotzdem  

 12 Article IX § 1 lit. d): „The setting aside in a Contracting State of an arbitral award cov-
ered by this Convention shall only constitute a ground for the refusal of recognition or enforce-
ment in another Contracting State where such setting aside took place in a State in which, or 
under the law of which, the award has been made and for one of the following reasons: […]
(d) the composition of the arbitral authority or arbitral procedure was not in accordance with 
the agreement of the parties, or failing such agreement, with the provisions of Article IV of this 
 Convention.“
 13 Vgl. Kaiser, S. 26 f.
 14 Artikel 220 EWG sah ausdrücklich vor, dass die EWG-Vertragsstaaten untereinander im 
Bedarfsfall Verhandlungen über die Vereinfachung der Anerkennungs- und Vollstreckungsver-
fahren von Schiedssprüchen aufnehmen.
 15 Zu den Vertragsverhandlungen Glossner, S. 5 ff.; Kaiser, S. 16 ff.
 16 Die USA zogen sich im Juni 1957 aufgrund ihrer bundesstaatlichen Struktur aus den Ver-
tragsverhandlungen zurück; vgl. Kaiser, S. 28 f.


